
Die Regelungen des § 22 KomHVO dienen der Förderung einer wirtschaftlichen Aufga-
benerledigung. Durch das Jährlichkeitsprinzip des Haushaltsplanes gelten die Ermächti-
gungen für Auszahlungen grundsätzlich nur bis zum Schluss des Haushaltsjahres. Die-
ses Prinzip läuft aber einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung insofern zuwider, wenn 
Ermächtigungen für Auszahlungen und Aufwendungen kontinuierlich und unabhängig 
von einem Stichtag benötigt werden. Daher hat der Gesetzgeber mit den Regelungen 
des § 22 KomHVO die rechtlichen Möglichkeiten geschaffen, eine Bewirtschaftung der 
Mittel auch noch nach Schluss des Haushaltsjahres zu gewährleisten. 
 
Durch die Ermächtigungsübertragung wird lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgen-
den Haushaltsjahr mehr Auszahlungen und Aufwendungen vorzunehmen, als im Haus-
haltsplan ausgewiesen sind. Die Ermächtigungsübertragung erhöht somit den Finanz-
bedarf des folgenden Haushaltsjahres. 
 
Die Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 wurden nach der „Dienstanwei-
sung über die Grundsätze der Ermächtigungsübertragungen gemäß      § 22 Kommu-
nalhaushaltsverordnung (KomHVO) in der Hansestadt Wipperfürth“ erstellt (siehe TOP 
1.4.1 der Stadtratssitzung vom 13.05.2014). 
 
Im Ergebnisplan wurden fast ausschließlich Ermächtigungen für bereits beauftragte, 
aber noch nicht abgeschlossene Leistungen übertragen. Dies folgt der Überlegung, 
dass die Hansestadt durch die Auftragserteilung eine Abnahme- und Zahlungsverpflich-
tung eingegangen ist, die Sie auf jeden Fall einhalten muss. Die Verzögerungen in der 
Leistungserbringung sind i.d.R. nicht durch die Hansestadt Wipperfürth bedingt und lie-
gen z.T. in der Natur der zu erbringenden Leistung (z.B. aufwendige Planungsleistun-
gen), der verspäteten Zustimmung der Kommunalaufsicht bzw. auch an den winterlichen 
Wetterbedingungen zum Ende eines Jahres, die die Fortführung der ein oder anderen 
Maßnahme verzögert. 
 
Aus der Formulierung des § 22 KomHVO (s.o.) lässt sich quasi eine "Pflicht" zur Über-
tragung von Ermächtigungen für Investitionen herauslesen, sofern entsprechende Mittel 
nicht in der neuen Haushaltsplanung berücksichtigt wurden. 
  
Dies folgt der Überlegung, dass z.B. Baumaßnahmen häufig von Beginn der Planung bis 
Abschluss der Maßnahme mehrere Jahre dauern und es im Voraus nur schwer abzu-
schätzen ist, welche Mittel genau in welchem Jahr benötigt werden. Beispiele hierfür 
sind z.B. alle Kanalsanierungs-, Kanalbau- und Straßenausbauprojekte. Teilweise treten 
aber auch unerwartete Verzögerungen auf. 
 
Anders als im Ergebnisplan, wo i.d.R. nur Ermächtigungen für bestehende Aufträge 
übertragen werden können, können für Investitionen im Finanzplan auch Ermächtigun-
gen übertragen werden, ohne dass bereits konkrete Aufträge vorliegen.  
 
 
Diese Maßnahmen müssen u.a. aus Verkehrssicherungsgründen und auf Grund von 
Förderprogrammen weiterhin durchgeführt werden, es wurden aber im Haushaltsplan 
2023 keine neuen Mittel hierfür veranschlagt, weil der Fortschritt der Maßnahme und der 
damit zusammenhängenden Abrechnung mit dem Unternehmen zum Zeitpunkt der 



Entwurfsaufstellung des Haushaltsplanes 2023 nicht exakt abzuschätzen war, so dass 
ohne Ermächtigungsübertragung eine Umsetzung nicht möglich wäre. 


